
Satzung
zur 2. Änderung der Satzung der Gemeinde Glaubitz 
über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit

Auf Grund von §  4 i.V.  mit  § 21 Abs.  1 und  2  der  Gemeindeordnung für  den  Freistaat Sachsen 
(SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2003 (SGVBl. S.55), berichtigt am
25. April 2003 (SächsGVBl. S. 159), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. Juni 2009 (SächsGVBl. 
S. 323)  hat der  Gemeinderat Glaubitz in seiner Sitzung  am  28. September  2009  folgende Satzung 
beschlossen:

Artikel 1 
Aufwandsentschädigung

§ 3 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

Der 1. Stellvertreter des Bürgermeisters erhält anstelle des in Abs. 1 genannten Grundbetrages als 
monatlichen Grundbetrag eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 70 €. Der 2. und 3. Stell-
vertreter erhalten bei tatsächlicher Inanspruchnahme 60 € in jedem Monat der tatsächlichen 
Inanspruchnahme.

§ 3 Abs. 4 Satz 1 wird wie folgt geändert:

Die Grundbeträge nach den Absätzen 1 und 2 werden vierteljährlich für das folgende Quartal 
gezahlt.

§ 3 Abs. 4 Satz 3 wird wie folgt geändert:

Das Sitzungsgeld nach Absatz 1 wird am Ende des laufenden Quartals gezahlt.

Artikel 2
In - Kraft - Treten

Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Glaubitz, den 06.10.2009

Lutz T
Bürgermeister


